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12. Wahlperiode 

Mitteilung - zur Kenntnisnahme -

über Aufarbeitung der von den ehemaligen DDR-Behörden veranlaßten 
Zwangsadoptionen in den östlichen Stadtbezirken 
- Drsn Nr. 12/460 und Nr. 12/1583 -

Der Senat legt nachstehende Mitteilung dem Abgeordnetenhaus 
zur Besprechung vor: 

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 4. Juni 1992 
folgendes beschlossen: 

Der Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD 
über Aufarbeitung der von den ehemaligen DDR-Behörden ver
anJaßten Zwangsadoptionen in den östlichen Stadtbezirken- Drs 
121460 -· wird in folgender Fassung angenommen: 

,,Der Senat wird aufgefordert, bis späte'itens Det.ember 1992 
einen Bericht über diese Nachforschungen in den Bezirken und 
die Arbeit der Clearingstelle sowie den Stand der bearbeiteten 
fälle von Zwangsadoptionen dem Abgeordnetenhaus vorzule
gen." 

Hierzu wird berichtet: 

Auf den beigefügten Bericht der Clearingstelle der Senatsver
waltung ftir Jugend und Familie über Zwangsadoptionen in der 
ehemaligen DDR wird verwiesen. 

Wir bitten, den Beschluß damit alo; erledigt anzusehen. 

Berlin. den 8. März 1993 

Der Senat von ßerlin 

Eberhard ]) i c p g c n Thomas Krüger 
Regierender Bürgermeister Senator für Jugend und Familie 

Die Veröffentlichungen des .\bgcordnctcnhause .... '>ind beim Kulturbuchverlag Berlin, Sprosserweg 3, 1000 Bcrlin 47, 
Telefon 6 61 84 84. zu beziehen. 

·.··.·,·. 
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Anlage 

Bericht 
der SenatS\'erwaltung ftir Jugend und Familie 

über Zwangsadoptionen in der ehemaligen DDR 

Gliederung: 

I. Einrichtung der Clearing-Stelle 

I I. Rechtliche Grundlagen von Adoptionen mit Einwilligung 
JII. Rechtliche Grundlagen von Adüptionen ohne Einwilli

gung 

IV. Politische Zwangsadoptionen 
V Adoptionen nach Entzug des Erziehungsrechts ohne poli

tischen Hintergrund 

VI. Maßnahmen der Referate Jugendhilfe bei sog. "Asoziali
tät" und Leben im Strafvollzug 

VII. Politische Zwangsadoptionen trotz Zustimmung der 
Mütkr 

VIII. Reaktionen der Adoptivkinder und der Adoptiveltern 

IX. Zusammenarbeit mit den Jugendämtern im Ostteil Ber
lins und in Ostdeutschland 

X Zusammenfassung. 

I. Einrichtung der Clearing-Stelle 

Der Einigungsvertrag vom 31. Augmt 1990 hat die Möglichkeit 
geschafTen, nach DDR-Recht ergangene Adoptionen gerichtlich 
nachprüfen ;u lassen (vgl. Artikel 234 ~ 13 Einführungsgesetz 
tum Rl.irgerlichen GesetL.buch). Dte Frist hierfl.ir wurde einmal 
durch Gesetz verlängert und gilt nun bis zum 3. Oktober 1993. 
Zur Verwunderung der Zentralen Adoptionsstelle in der Senats
verwaltung für Jugend und Familie hat diese Regelung zunächst 
nicht dazu geführt, daß sich betroffene Hürger mit der Bitte um 
Rat dorthin gewandt hätten; sie ist offenbar zunächst unbemerkt 
geblieben. Erst im Mai 1991 wandte sich der zust:indige Bezirks
stadtrat des Bezirksamtes Mitte von Berlin, nachdem eine Reihe 
von Akten im Keller des Rathauses gefunden worden waren, an 
die Presse und berichtete über Fälle politischer Zwangsadoptio
nen in der ehemaligen DDR. Der Senator für Jugend und Fami
lie, Thomas Krüger, beteiligte sich daraufhin an einer hierzu 
:tbgchaltenen Pressekonferenz. erlicf~ ein Rundschreiben (24. \1ai 
1991) Lur Sicherung etwa in den Bezirksämtern noch vorhandener 
weiterer Akten und richtete eine sog. ,.Clearing-Stelle" zur Auf
klärung der Berliner Fälle und zur Beratung cler Bürger ein. 
"Clearing-Stelle" war in diesem Zusammenhang ein politis..:her 
Arbeitsbegntr: die Zuständigkeit der "Zentralen Adoptionsstelle" 
war für diese "schwierigen Einzelfalle" gern. § ll Abs. I Nr. 4 
Adoptionsvermittlungsgesetz ohnehin gegeben. Die Aufgabe 
wurde- ohne zusätzliches Personal- von der Leitain der Zentra
len Adoptionsstelle neben ihren sonstigen Leitungsaufgaben 
wahrgenommen. 

IL RechHiebe Grundlagen von Adoptionen mit Einwilligung 

Die rechtlichen Grundlagen für Adoptionen in der früheren 
DDR finden sich in den §§ 66 bis 78 des Famili;:ngesetzbuche-; 
(FGB) vom 20. Dezember 1965. Davor galten die \'orschriften de<> 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), wie sie auch vor der Adopti
onsrechtsänderung in der Bundesrepublik von 1976 dort in Kraft 
waren. Die Adoptionsrechtsreform in der früheren DDR aus dem 
Jahre 1965 hatte die Position der Jugendbehörde gestärkt. Ihr 
wurde die Aufgabe übertragen, fl.ir die Vermittlung und für die 
rechtliche Durchfl.ihrung der Adoption zu sorgen ( 68 FGB). Ver
mittlung eines Kindes und rechtliche Anordnung der Adoption 
lagen in einer Hand; eine Gerichtsentscheidung war in dem 
Adoptionsrecht der DDR nur vorgesehen, wenn ohne Einwilli· 
gung der Eltern adoptiert werden sollte. 

Den Antrag auf Adoption stellten die Pflegeeltern nach einer 
Betreuungszeit von ca. einem Jahr. Der Antrag war nicht formge
bunden, sollte aber schriftlich oder mündlich zu Protokoll beim 
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Referat Jugendhilfe eingereicht werden. Die Antragsteller waren 
über die Rechtsfolgen der Adoption einschließlich der Möglich
keit, sich anstelle der leiblichen Eltern in das Geburtsregister des 
Kindes eintragen zu lassen, zu belehren. Über den Antrag ent
schied der Jugendhilfeausschuß des Rates des Kreises (Stadtbe
zirks). Dieser setzte sich aus einem hauptamtlichen Mitarbeiter 
und ehrenamtlichen Mitgliedern zusammen. Dem Jugendhilfe
ausschuß lag eine Einschätzung des hauptamtlichen Mitarbeiters 
aus dem Referat Jugendhilfe und ein Bericht der Jugendhilfe
kommission über die Entwicklung des Eltern-Kind-Verhältnisses 
vor. Die Jugendhilfekommission bestand aus ehrenamtlichen 
Helfern im Wohnbereich der Familie. 

Die Einwilligung der Eltern(§ 69 FGB) war an kein Mindestal
ter des Kinde<> gebunden. Sie war vor den Organen der Jugendhil
fe oder vor einem Notar zu erklären; sie war unwiderruflich. Die 
Einwilligung war darüber hinaus nicht zwingend aufdie Adoption 
durch bestimmte Personen gerichtet Die frühere DDR kannte 
also sog. Blankoeinwilligungen. Die Unterhaltspflicht der Eltern 
blieb bis 1um Adoptionsbeschluß bestehen. Die Einwilligung des 
\'aters eines außerhalb einer Ehe geborenen Kindes war nur 
erforderlich, wenn ihm das elterliche Erziehungsrecht zustand 
Die Einwilligungserklärung der leiblichen Eltern vor einem Notar 
blieb die Ausnahme (§ 69 Abs. 2 FGB). Die Entscheidung über 
die Annahme an Kindes Statt erfolgte durch Beschluß des Org:ms 
der Jugendhilfe(~ 68 FGB). Der Beschluß über die Annahme an 
Kindes Statt war dem Geburtsstandesamt des Kindes zur Bei
schreibung im Geburtenbuch in beglaubigter Abschrift zu über
senden. Die Annehmenden erhielten vom Referat Jugendhilfe 
eine Urkund12 über die erfolgte Adoption. 

Pflegeeltern, die ein Kind mit dem Ziel der Adoption aufnah
men, waren rechtlich abgesichert. Sie mußten nicht befürchten, 
daß die Mutter ihre Entscheidung überdachte und das Kind 
zurückforderte. Dieses Risiko bringt die 8-Wochcn-Frist des BGB 
mit sich. Sie hatten aber auch die Möglichkeit, den Zeitpunkt der 
Adoption hinauszuschieben und über Jahre Unterhalt zu bean
spruchen. Nach Abschluß der Adoption konnten sie sicher sein, 
daß keine amtliche Stelle das Kind über die Tatsache der Adop
tion informierte. Auch bei Eheschließung des Kindes war eine 
Abstammungsurkunde nicht erforderlich. Die Erfahrungen der 
Zentralen Adoptionsstelle legen den Schluß nahe, daß Adoptiv
kinder in der DDR über die Tatsache der Adoption selten aufge
klärt worden sind. 

Die Mütter bzw. leihliehen Eltern hatten nach Abgahe der Ein
wil\igungserklärung keine Rechte mehr. aber durchaus noch 
Pflichten. Die Eltern hatten kein Mitspracherecht bei der Aus
wahl der Adoptiveltern. Sie erhielten auch in späterer Zeit keine 
Informationen mehr über das Wohlergehen ihrer Kinder. Sie 
waren während der Adoptionspflegezeit noch unterhal!spflichtig. 
In Einzelfällen wurden Eltern über Jahretrotz Abgabe ihrer Ein
willigungserklärung zu weiteren Unterhaltszahlungen aufgefor
dert. 

111. Rechtliche Grundlagen von Adoptionen ohne EinWilligung 

Grundlage für Eingriffe in das Elternrecht bildeten die§§ 50, 51 
und 52 FGB, ferner der§ 70 FGB (Ersetzung der Einwilligung zur 
Adoption). Im Zusammenhang mit den sog. Zwangsadoptionen 
sind die ~§ 51 und 70 FGB besonders bedeutsam, sie lauten wie 
folgt: 

,.51 

(1) Bei :,chwaer schuldhafter Verlerzung der elterlichen Pflich
ten durch den Erziehungsberechtigten kann ihm. tvenn die Ent
wicklung des Kindes gefährdet ist, als äußerste Maßnahme das 
Er:::ichunt:srecht entzogen werden. Über den Entzug entscheidet 
auf Klage des Organs der Jugendhilfe das Gericht. 

{2) Der Ent::ug des elterlichen Erziehungsrechres entbindet 
nichr von der Verpflichtung zur Unterhaltszah/ung. Im Verfahren 
über den Ent::ug de.~ Erziehungsrechtes hat das Gericht, auch 
wenn kein Antrag gestellt wird, zugleich über den Unterhalt des 
Kindes z11 erlfscheiden und seine Höhe fesrzusetzen. Es gelten 
die Hesflfnmungen der §§ 19 bis 22 entsprechend. 
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( 3) B{'stehen die Gründe für den Entzu,; d{'S elterlichen Er::ie
huns;srechts nicht mehr und entspricht e.\ den fnrere~sen des 
Kindrs. ist auf Antrag des Organs der JugendhilFe oder auf 
Klage des ehemaligen Erziehungsherechligten diesem das Frzie
hunr,~recht wieder zu übertragen." 

. ,71) 

{JJ Vemeigert ein Elternteil die FimvilligunK und steht die Ver
weigerung dem Wohle des Kindes entgegen oder ergibr sich aus 
seinem bisherigen Verhalten, daß thm das Kllld und seine Ent
wicklung gleichgültig sind, kann die Einwilligung dieses Eirern
reifs auf Klage des Organs der Jugendhilfe durch das Gericht 
erset::t l'v'erden. 

(2) Dem Antrag kann auch ohne Einwilligung eines Eltemteifs 
entsprochen werden, wenn dieser Elternteil :.ur Ahgahe einer 
Erklärung für eine nicht absehbare Zeit außerstande ist, ihm 
das Erziehungsrecht entzogen 1mrde oder sein Aufenthalt nicht 
ermirtelr 1rerden kann." 

Bei akuter Gefahrdung des Kindeswohls konnte durch vorläu
fige Verfügung des Leiters des Referates Jugendhilfe eine sofor
tige Heimunterbringung des Kindes angeordnet werden (vgl. §50 
f'GB i. \' m. den§§ 18 und 22 der Jugendhilreverordnung). Die 
vorläufigen Verftigungen verloren nach acht Wochen ihre Wirk
samkeit (vgl. § 22 Jugendhilfeverordnung). Danach mußte das 
Kind nach Hause entlassen werden, oder der Jugendhilfeaus
schuß hatte neue Entscheidungen zu treffen (§50 FUR i. \'. m. 
den §§ 23, 37, 38 und 39 der Jugendhilfeverordnung). Der B<J
schluß des Jugendhilfeau<>schusses enthielt Auflagen flir die 
Eltern. Wurden die Auflagen nicht eingehalten, konnte das Refe
rat Jugendhilfe Klage auf Entzug des Erziehungsrechtes heim 
zuständigen Stadtbezirksgericht oder Kreisgericht erheben. Den 
Eltern stand eine Beschwerdemöglichkeit zu 

Den Referaten Jugendhilfe standen also weit mehr Befugnisse 
zu als den Jugendämtern nach dem Familienrecht der Bundesre
publik. So konnten Kinder über lange Zeit auch gegen den Willen 
der Eltern auf Grund eines Beschlusses des Jugendhilfeausschu'>
ses in Heimen untergebracht werden. Die elterlichen Erziehungs
rechte waren eingeschränkt, ohne daß es zu einer gerichtlichen 
Kliirung und Überprüfung kam. Zwar konnten die Eltern die Ent
scheidung des Referates Jugendhilfe vom Magistrat überprüfen 
las<>en, erreichten jedoch selten eine Aufhehung der Entschei
dung. Der§ 51 FGB ist dem§ 1666 BGB vergleichbar, die Folgen 
waren jedoch meist weitgehender. Der Verlust des Erziehung<>· 
rechtes bedeutete, daß die Jugendhilfe allein entscheiden konnte, 
was in Zukunft mit dem Kind geschah. Eltern hatten keinen Ein
fluß mehr, selbst jeder Umgang war untersagt. Die Jugendhilfe 
konnte die Kinder zu Verwandten geben, sie in Pflegestellen 
unterbringen oder zur Adoption vermitteln. Die Unterhaltspl1icht 
blieb auch in diesen Fällen bestehen. Hatte s1ch die Jugendhilfe 
ent~chlossen, Klage auf Entzug des Erziehungsrechtes beim 
Stadtbezirksgericht zu erheben, verbot sie in der Regel ab sofort 
den Elternjeden Kontakt zum Kind und benachrichtigte hierüber 
das Heim. Nicht einmal eine vorläufige gerichtliche Entscheidung 
war hier?u nötig. 

Nach Entzug des Erziehungsrechtes erhielten die Mütter nur in 
seltenen Ausnahmefällen Nachricht über ihre Kinder. Briefe wur
den oft gar nicht oder mit dem Hinweis beantwortet, daß man 
nun nach dem Entzug des Erziehungsrechtes nicht mehr au'>
kunftspflichtig sei. 

IV. Politische Zwangsadoptionen 

Als zwangsadoptiert betrachtet die Clearing-Stelle jene Kinder, 
die ihren Eltern wegen politischer Delikte, d. h. wegen "Republik
flucht'', "Staatshetze" oder "Staatsverleumdung'' weggenommen 
wurden, ohne daß in der Vergangenheit ein gegen das Wohl des 
Kindes gerichtetes Versagen der Eltern nachweisbar war. 

Legt man diese Definition zugrunde. sind der Clearing-Stelle 
sieben Fiille von Zwangsadoptionen bekannt geworden. Sechs 
dieser Fälle ereigneten sich in den Jahren 1969 bis 1976. Ein Fall, 
der nachfolgend noch dargestellt wird, ereignete sich 1988. Nach 
der Veröffentlichung über Zwangsadoptionen in der DDR im 
"Spiegel" im Dezember 1975 gab es offenbar mündliche Anwei
sungen des Ministeriums für Volksbildung an die Referatsleiter 
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der Jugendhdfc, zurückhaltend zu verfahren und bei Abschie
bungen in die Bundesrepublik oder bei geglückter Flucht Kinder 
nachreisen zu lassen. Ein Mitarbeiter des ehemaligen Bundesmi
nisteriums für Innerdeutsche Beziehungen teilte in einem per
sönlichen Gespräch mit, daß nach 1981 alle Anträge auf Familien
zusammenführung positiv entschieden worden seien . 

Aus den von der Clearing·Stelle eingesehenen Akten geht nicht 
hervor, ob es schriftliche Anweisungen des Ministeriums gegeben 
hat, Kinder von "Repub!ikflüchtlingen" den Eltern wegzunehmen 
und durch andere Familien adoptieren zu lassen. Es herrschte 
aber anscheinend Anfang der 70er Jahre in den Referaten Jugend
hilfe die Einstellung vor, daß Eltern, die einen Fluchtversuch 
wagten, in "hohem Maße Leben, Gesundheit oder Entwicklung 
Minderjähriger gefahrden oder schädigen" und dies den Entzug 
des elterlichen Erziehungsrechtes gern. § 51 FG B rechtfertigt (vgl. 
dazu Dietrich: Einige Probleme und Erfahrungen bei der Anwen
dung des! 51 FGB: Jugendhilfe 1974: S. 33fT., 86) Alle vorliegen· 
den Pälle von Zwangsadoptionen wurden also aus der Sicht der 
Referate Jug~ndhilfe rechtlich begründet. 

Einige Mütter wurden bereits in den Haftanstalten von Vertre
tern der Jugendhilfe besucht und aufgefordert. ihre Zustimmung 
zur Adoption zu geben. Dies wurde in manchen Fällen mit dem 
Hinweis verbunden,.daß dann die Ausreise in die Bundesrepublik 
leichter durchzusetzen sei. Auf der anderen Seite wurden Eltern 
auch ermuntert, ihre Ausreiseanträge zurückzunehmen. Für 
diesen Fall wurde ihnen versprochen, der Antrag auf Entzug des 
Erziehungsrechtes werde zurückgenommen, und sie hätten dann 
gute Aussichten, ih!i.:: Kinder zurückzubekommen. In einem Fall 
war dieses Versprechen irreflihrend, denn zwei Tage vor der Hart
entlassung der Mutter war das Kind mit dem Ziel der Adoption in 
eine andere Familie gegeben worden. 

Trotz tlehentlicher Bitten der Mütter wurde diesen die 
Anschrift ihrer Kinder nicht mehr mitgeteilt. Es war üblich, die 
Briefe von "Republikflüchtlingen" nicht mehr oder nur hinhal
tend und formal zu beantworten; dazu gab es Anweisungen aus 
dem Ministerium für Volksbildung. Die Referate Jugendhilfe ver
säumten es freilich nicht, den inhaftierten Eltern mitzuteilen, auf 
welches Konto der Unterhalt zu zahlen sei. 

Bei Erörterungen dieser Fälle wird gelegentlich eingewandt, 
die Mütter hätten schließlich wissen müssen, daß ihnen bei 
gelungener "Republikflucht'' die Kinder nicht nachgeschickt wür
den. Auch das Bundesministerium fllr Innerdeutsche Beziehun
gen argumentierte ähnlich, besonders dann, wenn Bemühungen 
um Farnilienzusammenftihrungen gescheitert waren. Den Müt
tern wurde aufdiese Weise die Verantwortung fllr den repressiven 
Charakter des politischen Regimes, der sie zur Flucht veranlaßt 
hatte. aufgeladen. Jedenfalls haben die Mütter in keinem der 
bekanntgewordenen Fälle die Kinder einfach sich selbst überlas
sen, sondern sie in die Obhut von Verwandten oder Freunden 
gegeben. Im übrigen mußten sie damit rechnen, den Vorwurf auf 
sich 7U ziehen, sie hätten leichtfertig mit dem Leben ihrer Kinder 
gespielt, wenn sie sie bei der Flucht mitgenommen hätten. So 
sorgte die DDR daftir, daß Mütter in ihrer Kritik und Ablehnung 
des Staates nicht zu weit gingen, weil sie sonst das Zusammenle
ben mit ihren Kindern gefahrdet hätten. 

In anderen Fällen durften auch bereits in den 70cr Jahren Kin
der zu ihren Eltern in die Bundesrepublik nachreisen. Somit 
deutet alles darauf hin, daß die in Einzelfallen gezeigte Härte ein 
Klima der Verunsicherung schaffen sollte und gleichzeitig einige 
Sachbearbeiter besonders treue Staatsdiener sein wollten, wenn 
sie Kinder vor den Feinden des Systems, und seien es die eigenen 
Eltern, schützten. 

In den <>ieben der Clearing-Stelle bekanntgewordenen Fällen 
von Zwangsadoptionen haben fllnf Eltern bzw. Mütter Kontakt 
zu ihren inzwischen volljährigen Kindern herstellen können. In 
einem Fall liegt dem zuständigen Amtsgericht ein Aufhebungs
antrag vor. Dieser dürfte Aussicht auf Erfolg haben, weil der 
inzwischen volljährige Sohn dem Antrag der Mutter zugestimmt 
hat. In einem Fall ist es den Beteiligten, Mutter, Sohn und Adop
tiveltern, gelungen, zu einer für das Kind akzeptablen Beziehung 
zu finden. In den anderen Fällen sind die menschlichen Bezie
hungen unsicher, schwankend und immer wieder von Enttäu
schungen der einen oder anderen Seite gekennzeichnet. In zwei 

.l 



Abgeordnetenhaus nm Berlin - 12. Wahlperiode 

fällen, in denen es bisher noch nicht zu einer Kontaktaufnahme 
kam, versucht die Clearing-Stelle eine Annäherung zwischen 
Kind, Adoptiveltern und Mutter. Da diese beiden Fälle im 
Gegensatz zu den andern flinf in der Öffentlichkeit ausführlich 
beschriebenen Fällen bisher nicht dargesteHt wurden, werden sie 
nachfolgend geschildert: beide Fälle spielten ni..:ht in Berlin. 

4 

1. Frau K. besucht i961 ihre in der DDR lebende Mull er. Die Rück
reise in die Bundesrepublik, in der sie nach ihrem Weggang aus 
der DDR seit 1959 wohnte. wird ihr vemeigert. ihre politische 
Einstel!tmg führt zu Schwierigkeiten im ArbeiHkollektiv. ihren 
ursprünglich erlernten Berufkann sie nicht ausiiben. Die ihr von 
der Abt. Inneres der kommunalen Behörde angebotenen Tätig
keiten entsprechen nicht ihrer Qualifikation. 1964 wird ihre 
Tochter I. geboren. Vom Vater des Kindes ml{ß sie sich trennen, 
weil dieser Angehöriger der DDR-Volksmarine ist. 

Ah /971 bemüht sich Frau K. um die Ausreise in die Bundesre
pub/ik. Sie macht ihre polirische Einstellung und ihre schlechte 
Bezahlung geltend. Sie führt aus, daß sie mit ihrer Thchter seit 
Jahren ein Zimmer von einer Größe von 16 m2 bewohnt und trotz 
diverser Anträge nicht zu einer anderen Wohnung kam. Die Aus
retseanträge werden abgelehnt. 

/I/ach einer Aushi(/.~tätigkeit wird Frau K. arbeitslos. Die ihr 
angebotenen Arbeiten kann sie nicht annehmen, da sie schwan
ger 1-rird und zu schweren körperlichen Arbeiten nicht mehr m 
der Lage ist. Im Herbst 197 3 bittet Frau K. das Referat Jugend
hilfe um l./nterstützung für ihre Tochter !., weil sie über keine 
jinanzf(-1/en Mittel mehr verfügt. Das Reji•rar Jugendhilfe 
beschließt daraufhin die Heimeimt·eisung des Kindes. obwohl 
Frau K. einen Tag später nachweisen kann, daß eine Verwandre 
sich bereitgefunden hat, sie zu unterstützen. Das Mädchen wird 
rrotz der bisherigen guten Versorgung durch die Mutrer und 
gegen ihren Willen im Heim untergebracht. 

l./nmittelbar nach der Heimunterbringung von I. wird Frau K. 
wm der zuständigen Strafkammer des Kreisgerichts wegen 
Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch asoziales Verhalten 
111 Tatmehrheit mit Vereitelung I'On Erziehungsmaßnahmen. Ver
gehen gern.§§ 249 Abs. I, 143, 63, 64 Strafgesetzbuch zu einer 
Freiheitsstrafe von iO Monaten verurteilt. Frau K. ist im 4. Mo
nat schwanger. Sie wird daher erst nach der Geburt ihres Sohnes 
im Juli /974 inhaftiert. Wegen der bevorstehenden Hajlstrafe 
wird das Kind ohne Zustimmung der Mutter nach der Gehurt ins 
Heim gebracht. Noch im Gefängnis wird Frau K. das Erzie
hungsrechtfür beide Kinder entzogen. Ober die sofort eingelegte 
Beschwerde wird in der Sache nicht entschieden, da "die von der 
Verklagten eingelegte Berujimg nicht der geset::lich vorgeschrie
benen Form entspricht". Frau K. hätte die Berufung durch einen 
Rechtsanwalt einlegen lassen müssen. 

Im Sommer 1975 wird Frau K. die Ausreise aus der DDR ohne 
ihre Kinder gestattet. Sie beantragt sofort die Familienzusam
menführung. Das zuständige Jugendamt in der Bundesrepublik 
bescheinigt ihr, daß sie alle Vorbereitungen wr Aufnahme der 
Kinder getroffen habe und in der Lage sei, für beide zu sorgen. 
Jahrelang schreibt Frau K. an das Bundesmini::.teriumfür inner
deutsche Beziehungen. Alle ihre Bemühungen hfeiben e1folglos. 
Die Töchter!. bleibt in der DDR im Heim, der Sohn J. wird von 
den Behörden an Adoptiveltern vermittelt. 

Inzwischen hat Frau K. Kontakt zu ihrer Tochter, jedoch nicht zu 
ihrem Sohn. Noch im Dezember 1991 behauptete das damals 
zuständige Jugendamt: .,Die Motivation für den Entzug des 
Erziehungsrechtes war eindeutig die Vernachlässigung der Kin
der". ln::wischen hat das Jugendamt sich korrigiert und meint, 
daß es genügend Ansatzpunkte gäbe, um .,Frau K. zu ihrer drin
gend notwendigen Rehabilitierung ::u verhelfen". 

2. Frau R. hatte eine problematische Kindheit. Sie wächst bei ihrer 
Mutter auf, ihren Vater lernt sie nicht kennen, und ihr StiefVater 
verstirbt frühzeitig. Mit 16 Jahren beginnt sie eine Lehre und 
bricht sie ab. Sie arbeitet später als Putzfrau und auf einem 
Schlachthof Im Februar i988, Frau R. ist im 6. Monat schwan
ger, stellt sie zusammen mit ihrem /Wann einen Ausreiseantrag. 
Sie geht auch keiner Arbeit mehr nach, da sie h()/Jt, .1chnell in 
die Bundesrepublik ausreisen zu können. Auf Betreiben ihres 
Mannes wollen beide illegal die DDR verlassen. !'loch im Zug 
werden _\ie im April 1988/el·tgenommen. Frau R. wird wegen der 
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järtgeschrittenen Schwangerschaft m~{freien Fuß gesetzt. Im 
,\.Iai 1988 kommt ihr Sohn Al. zur Welt. Einen Tag nach Geburt 
des Kindes wird durch Verfügung des Referalr!S Jugendhi(fe die 
Heimerziehung angeordnet. Als Gründe werden angegeben, die 
Mut! er gehe seit ,Vovember 1987 keiner Arbeit mehr nach. der 
Vater be/illde sich seit April 1988 in Untersuchungshaft, die 
1'11Utrer besuche nicht die Schwangerenberatung und sie habe 
sich aufdie Geburt des Kindes nicht vorberellet. Der letzte Vor
wurf mußte in einer späteren Verhandlung zurückgenommen 
werden. 

Am 6. Juli 1988 tagt der Jugendhilfeausschuß. Die weitere 
Heimerziehung wird angeordnet. Der Mutter wird u. a. vorgewor
fen, daß sie zum Termin beim Jugendhi({eausschuß nicht 
erschienen sei. Genau in dieser Woche aber wird Frau R. zu einer 
Haftstrafe von einem Jahr wegen versuchter "Republikflucht" 
verurteilt. Am 17. August 1988 muß Frau R. ihre Haftstrafe 
antreten. Während ihrer Haftzeit reicht das Referat Jugendhilfe 
im Aiärz 1989 Klage beim Krei~gerichr gern.§ 70 FGB (Ersetzung 
der Einwilligung zur Adoption) ein. Der Klage wird am 26. Juli 
198fJ stattgegeben. Der Mutter wird vorgeworfen, sich aus der 
Ha./(anstalt heraus nicht ausreichend um ihr Kind gekümmert 
:zu haben, sie habe vor allem zu wenig an das Kind geschrieben. 
Der Junge war zu dieser Zeit unter einem Jahr a/1. 

Zwei Tage vor der Haftentlassung am 18. Oktober i989 legt die 
Am\·ä/iin der Mutter Berufung gegen das Urteil ein. Die Beru
fung wird am 26. Oktober 1989 verworfen. Die Mutter war zum 
Zeitpu'lkt der Berufungsverhandlung bereits in der Bundesrepu
blik. 

Die Kontakte der Jlutter zum Kind waren folgende: Frau R. hat 
das Kind anfangs in der Klinik versorgt und bis zu seiner Verle
gung in eine andere Kf111ik im Juni 1988 gestillt. Die Angaben 
über die Besuche im Kinderkrankenhaus sind widersprüchlich. 
Frau R. herichtet von Besuchen jeweils am Mittwoch und Sonn
abend. Im Krankenhaus wurden weniger Besuche registriert. Im 
August oder September 1988 wurde das Kind in ein Kinderdau
erheim verlegt. Die Mutter war bereits im August 1988 inhaftiert 
worden. In einem Bericht des Heimes vom J. März 1989 wird das 
mangelnde Interesse der Mutter am Kind beklagt. Nach der 
Hajfenrlassung Mitte August 1989 wird das Kind- rrorz geord
neter Wohnbedingungen- nicht in den Haushalt der Mutter ent
lassen. Eindeutig wird auch hier die Adoption des Jungen ange
strebt. Die Klage des Referats Jugendhilfe al{f Ersetzung der 
Einwilligung hat Eifolg. Die Jugendbehörde war also nach Ha}f
emlassung der Mutter nicht mehr daran interessiert, sie in ihren 
Bemühungen um das Kind zu unterstützen. 

Auch nach dem Familienrecht der DDR war die Ersetzung der 
Einwilligung zur Annahme an Kindes Statt ein "schwerwiegender 
Eingriff' in die den Eltern nach der Verfassung und dem Fami
liengesetzbuch zustehenden Rechte, weil diese Maßnahme zur 
endgültigen Loslösung vom Kind mit allen rechtlichen Konse
quenzen ftihrte. Beim Studium der beiden geschilderten Fälle 
kann man sich des Eindrucks nicht erwehren. daß zwischen den 
Referaten Jugendhilfe und den über die Klage entscheidenden 
Gerichten ein allzu reibungsloses Zusammenspiel funktionierte. 

V. Adoptionen nach Entzug des Erziehungsrechts ohne politischen 
Hintergrund 

Die meisten der an die Clearing-Stelle herangetragenen Fälle 
waren solche, in denen den Eltern, meist den Müttern. das Erzie
hungsrecht entzogen wurde und die Kinder danach in Adoptions
familien kamen. Mit 50 Müttern und zwei Vätern hat die Clea
ring-Stelle persönlich gesprochen. Hinzu kamen mindestens 50 
schriftliche Anfragen aus anderen Bundesländern. Auch bei 
diesen Anfragen meldeten sich vorwiegend Frauen. Hilfe
suchende aus anderen Bundesländern wurden gebeten, sich an 
die jeweils zuständigen Landesjugendämter zu wenden. Zur Zeit 
berät die Clearing-Stelle 22 Mütter und einen Vater, denen, selbst 
wenn man das DDR-Familienrecht zugrunde legt, übel mitge-
5pielt wurde. Dennoch fällt eine eindeutige Parteinahme zugun
sten der Mutter manchmal schwer, weil sie gegen das Kindeswohl 
gehandelt und den Verlust des Erziehungsrechtes mit verursacht 
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hat Die Referate Jugendhilfe haben allerdings durch von vorn
herein nicht erftillbare Au !lagen die Mütter gezielt in diese Lage 
gebracht, die auf den Verlust des Erziehung.:;rechtes hin-auslief. 
Denn letztlich war es wohl auch in der DDR Aufgabe der Jugend
ämter und Gerichte, wenigstens die eigenen Gesetze einzuhalten 
und nicht "geschickt" die Schwächeren aus d~m Rennen zu wer
fen. So wurden in einigen Fällen Geschwister in unterschied
lichen Heimen und weit auseinanderliegenden Gegenden unter
gebracht. Es war dann sehr schnell möglich, der Mutter nachzu
weisen, daß sie ihre Kinder nicht, wie es ihr zur Auflage gemacht 
worden war, regelmäßig besuchte. 

In ca. 25 Fällen hat die Clearing-Stelle den Müttern, nachdem 
die Vorgeschichte einigermaßen aufgeklärt war, sagen müssen, 
daß ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit auch nach den Gesetzen 
der Bundesrepublik die Kinder weggenommen worden wären. 
Dennoch hat sich die Clearing-Stelle bemüht, auch in solchen 
Fällen. Auskünfte über die Entwicklung der Kinder zu bekom
men, um Xngste und Schuldgeflihle der Mütter zu mildern. 

Nachfolgend wird ein Fall geschildert, in dem die Gesetze der 
DDR mißachtet und die Ililfslosigkeit und Überforderung einer 
jungen Frau ausgenulzt wurden. Auch hier lle! wieder das rei
bungslost: Zusammenspiel zwischen Jugendbehörde und Gericht 
auf; von einer echten Überprüfung des Handeins der Behörde 
durch das Gericht konnte nicht die Rede sein. 

Frau K. ist mit einem rier Jahre älteren Mann verheiratet. Sie 
bekommt mit 18 Jahren ihr erstes, mit 19 Jahren ihr zweites und 
mit 20 Jahren ihr drifl(:'S Kind. Ein Jahr nach der Geburt des 
dritten Kindes ~rird die Ehe geschieden, das alleinige Erzie
hungsrecht d('( Mutter überrragen. 

Die Betreuung der Familie durch das Rderat lu<Sendhilfe set::t 
im Dezernher /979 ein. Die Kinder sind zu diesem Zeitpunkt 
I I/], 2 I 12 und 3 112 Jahre alt. Grund der Betreuung ist. daß 
der >-;eschiedene Ehemann die Jugendhilfe rnformiert hat, 1·eine 
geschiedene Frau kümmere sich nicht ausreichend um Haushalt 
und Kinder, er, der geschiedene Mann, der h'e,~en der bekannten 
Wohnungsnot immer noch im Haushalt /ehe, .,müsse" die Kin
der notdürftig versorgen. Die Jugendhilfe erkundigt sich im Kin
dergarten und erfährt, es gebe Schwierigkeit('n bei der Bezahlung 
des Essensgeldesfür die Kinder, außerdem .1eien sie nicht immer 
der Witrerung entsprechi!nd bekleidet. Ojt komme der Varer und 
hole die Kinder ab. Er äußere sich dann immer sehr negativ üba 
seine Frau. Oftmals komme er in betrunkenen Zustand. Die 
häu.1!iche Ordnung set befriedigend, dennoch sei wegen der 
Unstimmigkeiten :::u Hause das älteste Kind in seinem Verhalten 
zügellos. Die Jugendhi((e holt Erkundigun.·..;en am Arbeitsplatz 
von Frau K ein. Dort he1ßt es, es sei aufsie kein Verlaß, sie hahe 
schon einen Vem·eis erhalten und man wof!e versuchen, sie 111 

eine andere ArbeiTsgruppe zu versetzen. damit sie ihre Kinder in 
der Zeit von 16.00 bis 19.00 Uhr aus der Ta;.;esstätte abholen 
könne. Es sei nicht gur. dies dem geschit·denen Ehemann :u 
überlassen. 

Anfang Dezember erfolgt ein Hausbesuch durch das Rderat 
Jugendhilfe. Frau K. wird verwarnt und .. lfaßnahmen dr'r 
JugendhOle werden angedroht, denn sie a!lr·in ~ei er::iehun;.;sbt
rechtigt und nicht ihr Afann. Im Laufe der nächsten Wochen la>
sen sich die Spannungen innerha/h der Familie und die Unregrl
mäßigkeiten in der Betreuung tro!z des Einschalrens des )ewd
!igen Arbeitskollektivs nicht regeln. Mitte Dezember hat Frau 
K. kein Geld mehr; es können keine Kohlen mehr heschaf{r wu
den, und die Srromrechnung muß zur Hä/ffe von der Stadtver
waltung beglichen werden. Ende Dezember erhält das Rderat 
Jugendhilfe die /l;'achncht, Frau K. sei dn nachts nicht nach 
Hause gekommen. die Kinder seien vom geschiedenen Ehemann 
versorgt worden, und 1!1 der Wohnung liege ein großer Berg 
schmutziger Wäsche. Frau K. erhält eine Ermahnung, daß eine 
IIefmeinweisung der Kinder drohe, wenn sie ihre Au.f.~aben und 
P.flichten nicht ernsthajier erfülle. Durch .1tändige Nachfmgt'n 
bei Bekannten, im Betrieb und im Kindergarten, versucht die 
Jugendhi((e, die F'amilfe zu überwachen. Der Betrieb schreibt 
Afittc Januar 1980 über Frau K.: .,Seil voriger Woche ist sie wohl 
wieder von ihrem Afann geschlagen worden. sie hatte ein blaues 
Auge. Sie war als Serviererin ab N.OO Uh1 ei11gereilt. Sie 1agt, 
sie serviere nicht. sie gehe in die Küche. Jer~·t sucht sie sich auch 
noch ihre Schiehren aus." Du, Beurteilung von Frau K. Hl 
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schlicjJ/ich ve111ichtcnd. Am 23. Januar /980 entscheidet sich 
das Referat Jugendhi{j'e, die Kinder aus der Familie zu holen. 
Heide Eltern W!!hren sich. Die Kinder werden aus der Tagesstätte 
ahgeholt. Frau K. wird am 24. Januar /980 von der Unterbrin
gung unterrichtet. Die vorläufige schnjtliche Verfügung zur 
Heimunterhnngung will sie nicht entgegenehmen. 

Auf Grund der gesetzlichen Voraussetzungen hätte nach acht 
Wochen der Jugendhilfeausschuß tagen müssen, um weitere 
Festlegungen zu treffen und um der Mutter zu zeigen, wie sie ihre 
Kinder zurückbekommen könne. Dazu kam es jedoch nicht. 
Bereits eine Woche nach der Unterbringung der Kinder im Heim 
eröffnet das Referat Jugendhilfe Frau K., daß es beabsichtige, 
beim Kreisgericht Klage auf Erziehungsrechtsentzug einzurei
chen. Besuche im Heim werden nicht mehr gestattet. Im Vermerk 
der Jugendhilfe heißt es dazu: "Sie schien nicht zu begreifen, was 
dies bedeutete." Tatsächlich reicht die Jugendhilfe am 19. Fe
bruar 1980 Klage auf Entzug des Erziehungsrechtes beim Kreisge
richt ein. Bezeichnenderweise heißt es in der Klageschrift: "Da 
der Zeitraum der Vernachlässigungen relativ kurz war, haben sich 
bei den Kindern noch keine Entwicklungsrückstände gezeigt. Bei 
der moralischen Einstellung und der Lebensweise von Frau 
K. würden sich die Kinder ständig in Gefahr befinden." Einen 
Monat später beschließt das Kreisgericht den Entzug des Erzie
hungsrechtes für alle drei Kinder, und im Juni leben sie bereits in 
Adoptivfarnilien. 

Als Quintessenz bleibt festzuhalten: Eine berufstätige 24jäh
rige Frau mit drei kleinen Kindern verliert nach der Scheidung 
von ihrem trunksüchtigen und gewalttätigen Mann nach nur acht 
Wochen des Kontakts zur Jugendbehörde unwiederbringlich ihre 
Töchter. 

Die Beratungsgespräche in der Clearing-Stelle zeigen, daß die 
Mütt-::r die Gründe, die zum Entzug des Erziehungsrechtes 
geführt haben, vielfach als Verleumdungen und Übertreibungen 
betrachten; sie fühlen sich inhuman und ungerecht behandelt. 
Sie kommen mit großen Erwartungen zur Beratung. Eigene Ver
fehlungen haben sie oft vergessen oder verdrängt, so daß die 
Clearing-Stelle sie zwangsläufig mit ihrer und der Geschichte 
ihres Kindes- soweit sie sich aus der Akte ergibt- konfrontieren 
muß. Diese Auseinandersetzung schmerzt. Bemerkenswert 
erscheint aber in dem Zusammenhang, daß bisher keine Frau 
ernsthaft dabei geblieben ist, sie wolle ihr Kind zurückhaben oder 
gar die Adoption anfechten. Alle diese Frauen wissen, daß ihre 
Kinder neue persönliche Beziehungen eingegangen sind, die 
nicht mehr aufgelöst werden können. Oie Lebensentwicklung ist 
über ihr persönliches Unglück hinweggegangen. 

Zwischen den Müttern, denen auf Grund des §51 FGB das 
Erziehungsrecht entzogen wurde und die nicht zu den sieben Fäl
len von politischen Zwangsadoptionen zählen, gibt es Gemein· 
samkeilen: Sie kommen alle aus sog. Problemfamilien. Sie haben 
als Kinder selbst schmerzliche Trennungen erfahren, Hilfe ihrer 
eigenen Familie konnten sie kaum erwarten. Sie besaßen keinen 
berullichen Abschluß, einige hatten selbst vorübergehend in Hei
men gelebt. Ihre Kinder haben sie alle sehr jung- zwischen dem 
17. und 21. Lebensjahr- geboren. Keine der Mütter war in einer 
Partei oder betätigte sich in anderen gesellschaftlichen Organisa· 
tionen. Bis zum 'Entzug des Erziehungsrechtes waren alle - von 
wenigen Ausnahmen abgesehen- wegen "Asozialität" gern.§ 249 
des Strafgesellbuches der DDR einmal, nicht selten auch zwei
mal, verurteilt worden. Auch die Frauen, denen aus politischen 
Gründen die Kinder "abhandenkamen" oder die aus Entmuti
gung "freiwillig" unterschrieben haben, hatten Haftzeiten durch
gemacht. Alle hatten Trennungen vom Partner oder Scheidungen 
hinter sich. Eine gewisse Genugtuung mag darin liegen, daß die 
meisten dieser Frauen heute mit ihrem Leben gut zurecht kom
men und den später geborenen Kindern, soweit dies zu beurteilen 
war, liebevolle Mütter sind. 

VI. Maßnahmen der Referate Jugendhilfe bei sog. ,,Asozialität" 
und Leben im Strafvollzug 

Nur wenige Frauen, mit denen die Clearing-Stelle gesprochen 
hat, waren nicht vorbestraft. Zwischen den Verurteilungen und 
dem nachfolgenden Verlust der Kinder besteht ein deutlicher 
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Zusammenhang. Die meisten Verurteilungen beruhten auf§ 249 
des Strafgesetzbuches der DDR (StGB). Danach konnten Frauen 
1.u einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren verurteilt werden, 
wenn sie sich einer geregeiten Arbeit hartn<ickig entzogen, 
obwohl sie <lfbeitsf.::ihig waren oder wenn sie "unkontrollierte Ein
nahmen" hatten und damit möglicherweise den Lebensunterhalt 
ihrer Kinder gefährdeten. Im Wiederholungsfalle konnte eine 
Freiheitsstrafe bis zu flinf Jahren verhängt werden. Der § 249 
StG B halle verhängnisvolle Folgen für alleinsteh~nde junge Müt
ter. Da sie vielfach ohne Unterstützung durch Eltern oder Partner 
dastanden. hatten sie meist Schwierigkeiten, der doppelten Bela
stung durch Berufstiitigkeit und Kindererziehung gerecht zu wer
den. Sie wurden bedrängt durch ihr Kollektiv, das pünktliche und 
wverlässige Arbeit forderte, und gerieten imm~r mehr in eine 
Außenseiterposition. Ihre persönliche Lage verschlimmerte sich 
zusehens. Schließlich erschienen sie nicht mehr im Betrieb. Der 
Betrieb informiert die Abt. Innere Angelegenheiten. Sofern 
kleine Kinder vorhanden waren, ging d1e Information weiter an 
die Jugendbchörde. 

Die ReferJ.te Jugendhilfe haben mit den Abteilungen Innere 
Angelegenheiten intensiv zusammengearbeitet und - in einigen 
Fällen ist dit::s aus den Akten nachweisbar- sogar bei der Jnhaftie· 
rung mitge\\irkt. Die Zusammenarbeit war durch eine Gemein· 
:'.:1me Richtlinie vom 6. Mai 1971 über das Zusammenwirken der 
Bereiche Innere Angelegenheiten, Gesundheits- und Sozialwc· 
scn sowie der Organe der Jugendhilfe der Räte der Kreise, Stadt
bezirke, Städte und Gemeinden bei der Erziehung von gef::ihrdc· 
ten Bürgern vorgeschrieben. So finden sich in dieser Richtlinie 
folgende Sätze: ,.So wird die Abt. Gesundheits· und Sozialwesen 
in vielen Einzelfällen oft schon im Vorfeld tätig. Werd~n bei
spielsweise in der Schwangerenberatung Personen mit häufig 
'Wechselndem Geschlechtsverkehr bekannt, erfolgt eine diesbe
zügliche Meldung an die entsprechenden Bereiche der Abt. 
Innere Angelegenheiten. Haben diese junge Frauen bereits Kin· 
der, deren Betreuung und Versorgung durch die Lebensweise 
gcf::ihrdet sind, so erfolgt rechtzeitig eine Erstinformation an die 
Organe der Jugendhilfe. Gemeinsam werden dann \"Oll allen drei 
beteiligten Bereichen koordinierte Maßnahmen festgelegt und 
somit ein komplexes Zusammenwirken gesichert." 

Oie Berichte der jungen Frauen über ihre Inhaftierungen, Ver· 
urteilungen und über den Strafvollzug gleichen ~ich und müssen 
-so lange nicht andere Untersuchungen vorliegen- als realistisch 
und z.utretTend angesehen werden. In seltenen Fällen konnten die 
Mütter sich selbst zum Strafantritt melden und hatten dadurch 
die Möglichkeit, ihre Kinder noch im Heim unterzubringen. 
Meist wurd.-:n sie und die Kinder von der Volkspolizei abgeholt. 
Die Kinder wurden ins Heim gebracht, die Mütter 111 die L:nter
'iuchungshaftanstalt, wo sie drei bis vier Tag..: in Einzelhaft 
genommen wurden. 

ln den 70er Jahren scheint es üblich gewesen zu sein, die Verur
teilungen wegen "Asozialität" im Schnellverfahren zu erledigen. 
Es konnten also an einem Tag bis zu 20 Frauen verurteilt werden. 
Manche Frauen schilderten, daß die Verfahren höchstens 10 
Minuten dauerten und sich auf das Verlesen der Personalien und 
der Anklageschrift sowie die Verurteilung beschränkten. 

Die Haftbedingungen scheinen in den 70er J<thren besonders 
katastrophal gewesen zu s.ein. In manchen Zellen lebten bis zu 20 
Frauen; die Toiletten und Waschräume waren nicht abgeteilt. Die 
ungenügend~ Ernährung ftihrte zu Mangelerscheinungen und zu 
Untergewicht. Es wurde im Drei·Schicht·System gearbeitet, 
manchmal 1m Akkord. Es handelte sich um körperlich sehr 
anstrengende Arbeit. Einige Frauen berichteten, daß sie nur ein· 
mal im Yfonat einen Brief nach "Draußen" schreiben durften, 
wobei sie sich dann aussuchen konnten. ob sie an das Kinder
heim, an ihre Eltern oder Partner oder eine Behörde schrieben. 
Bei .. aufsässigem Verhalten" konnten die Frauen über mehrere 
Tage in meist im Keller gelegenen Einzelzellen inhaftiert werden. 
l'vfanche Frauen unterlagen dem Irrtum, daß sie ihre zeitlich nur 
nach oben h1n begrenzte Freiheitsstrafe durch fleißige Arbeit und 
angepaßtes Verhalten verkürzen konnten. Sie mißachteten die 
Hinweise der Mitgefangenen, daß ein den Normen des Gefäng
nisses angeraßtes Verhalten eher zu einer längeren Frciheit'i· 
<>trafc Hihre. denn die Gefängnisleitung war daran interes<>iert, 
daß c\er ,,Betrieb lief'' und dk Arbeitsnorm erfüllt wurde. 
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Alle Frauen berichteten von Schlägen bei ihnen selbst oder bei 
Mitgefangenen. Körperliche Bestrafung wurde nicht gezielt im 
Strafvollzug eingesetzt, sie war ja anscheinend auch verboten. Es 
kam aber nicht selten vor, daß eine Aufseherin - sie nannte sich 
Erzieherin -jemanden die Treppe hinunter stieß, den Schlüssel
bund in das Gesicht schlug oder die Strafgefangene sonstwie ver
letzte. Die in Einzelzellen isolierten Frauen wurden gelegentlich 
sogar von Aufscherinnen verprügelt. 

In den Fällen, wo die Mütter in Haft saßen, wurden häutig Kla
gen auf Entzug des Erziehungsrechtes erhoben. Dies aber mußte 
die Frauen in hiltlosc Wut versetzen, denn ihre Möglichkeiten, 
sich zu wehren, waren beschränkt. Selbst wenn sie vorher gegen
über ihren Kindern versagt haben sollten, wünschten s1e während 
der Haft7.eit nichts sehnlicher, als sobald wie möglich entlassen zu 
werden, um ftir ihr Kind zu sorgen. 

Die durch den § 249 StOB kriminalisierten jungen Frauen 
waren nach der Haftentlassung oft nicht in der Lage, den engen 
Autlagcn der Jugendbehörde gerecht zu werden. Sie waren ohne· 
hin im sozialen Abseits gelandet und durch das Verbot, die Stadt 
Berlin wieder zu betreten. zusätzlich ausgegrenzt. Darüber hin
aus wurden sie mit Auflagen und Kontrollen gegängelt und über
wacht. Sie mußten erleben. daß ihnen ihre Kinder infolge langer 
Haftstrafen fremd ge'Wordenen waren und die Kinder selbst ihren 
Müttern mit Abwehr gegenüberstanden. Eine solche Situation zu 
überwinden, hätte den· Einsatz von Betreuern verlangt, die der 
Mutter wohlwollend, :inteilnehmend und zur Seite gestanden 
hätten. Die Frauen t!rafen jedoch auf Jugendftirsorger und 
Jugendfürsorgerinnen, die auch vom Gesetz angehalten waren, 
Heimaufenthalte so kurz wie möglich zu gestalten und rasch an
dere Perspektiven zu entwickeln. 

VII. Politische Zwangsadoptionen trotz Zustimmung der Mütter 

Die meisten Frauen, die der Adoption ihres Kindes zustim· 
men, fühlen sich in einer ausweglosen Situation, so daß sie 
meinen, ihr Kind nicht großziehen zu können. Besondere Varian· 
ten auswegloser Situationen warenjedoch DDR·spezifisch. Nach· 
folgend soll einer dieser Fälle geschildert werden, der auch noch 
einmal untermauert, welche Folgen Ausgrenzung und Kriminali
sierung für Mutter und Kind hatten. 

Frau T verläßt mit 16 Jahren die Schule und beginnt keine 
beru!7iche Ausbildung. Sie arbeitet in einer Fabrik, wozu sie 
jedoch nach 1 112 Jahre keine Lust mehr hat. Sie zieht zu ihrem 
jugendlichen Freund und wird von dessen Eltern mitunterhalten. 
Nach verschiedenen Ermahnungen der Behörden wird sie im 
Alter von 17,9 Jahren verhaftet und bleibt bis zu ihrem 18. Le
bensjahr in Untersuchungshaft. Danach wird sie nach dem 
Envachsenenstrafrecht zu einer 9monatigen Haftstrafe wegen 
,.Asozialität" verurteilt. Im Alter von 18 112 Jahren dat:lsie die 
Anstalt frühzeitig verlassen und kehrt in den Haushalt ihres 
Freundes und dessen Eltern zurück. Sie nimmt wiederum keine 
Arbeit au.f Im Alter von 19 Jahren wird sie erneut verhaftet und 
zundchst zu einer Strafe von /0 Monaten verurteilt, die- nach 
eljiJ!greicher Beschwerde durch die Staatsanwaltschaft- in eine 
llaj{zeit 11on 2 bis 5 Jahren abgeändert wird. Zum Zeitpunkt der 
zweiten lnhaj{ierung ist Frau T. schwanger. Sie bekommt im 
llajrkrankenhaus ihren Sohn, den sie zwei Wochen bei sich 
behalten datj; danach wird er ihr abgenommen und in ein Kin
derheim gebracht. 

Die Haftstrafe endetfür Frau T. nach 4 i/2 Jahren. Sie bekommt 
Berlin-Verbot und wird in einem kleinen Dm:fin Sachsen ,.einge
gliedert". Aucll das Kind wird in ein Heim in der Nähe verlegt. 
Frau 7: wird "engmaschig" betreut. Jeder im D(JI:fweiß, daß sie 
aus dem Strafvollzug kommt. Sie hat regelmäßig Kontakt zum 
Bürgermeisrer zu halten, sie muß sich in Gesprächen dem 
Arbeitskollektiv stellen. und sie erhält eine Wohnung innerhalb 
des Fabrikge!ändes. Die Abt. Inneres kümmert sich um sie; sie 
hat sich zweimal wöchentlich beim Abschnittsbevollmächtigten 
zu melden. Der aufdem Fabrikgelände wohnende Pförtner re?,i
striert ihre Besucher. Frau T erhält von der Jugendhilfe Al{!~ 
lagen. Sie muß ihre Wohnung inslandsetzen und das Kind regel
mäßig besuchen. Bereits nach kurzer Zeit verfällt Frau T in 
sch1\·ere Depressionen. Sie geht zum Arzt; er verordnet ihr beru
higende :'vledikamente. ln{olge der Medikamente kann sie mor-
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gens nicht mehr aufstehen. Sie wird wiederholt von ihrem 
Arheirskollektiv au.1 dem Bett geholt, Sie kann die anstrengende 
Arbeirin der Fabrik nicht leisren. Sie verläßt heimlich ihre Wf>h
nung und taucht den gan::;en Tag unrer. Manchmal schleicht sie 
sich nachts zurück, um sich zu waschen und auszuschlafen. Sie 
rechnet mir ihrer baldigm lnha.flu'rung. Dies geschieht, nach
dem s1e nur etwa em drriviertel Jahr in Freiheit war. Sie l'.·inl 
erneut zu einer Haj(srra)i' von einem Jahr wegen .,Asozialirä!" 
verurteilt. Aus der Jlaftanstalr schreibt sie dem Jugendamt: .. Sie 
haben sicher recht, l'e'enn S1e meinen. daß es /)esser isr. wenn ich 
meine Zustimmung zur Adoprion gebe." Frau 7: har in der H(~/f
anstalt 1hre Einwilligung zur Adoption gegehen. 5;ie kann sich 
heute, auch wenn sie sich noch so sehr an.1trengt, nicht mehr 
daran erinnern, die lJnterschrijf geleistet zu haben. 

Frau 7: hat mehrfach über Tage in Ein:.elhafr gesessen, sie wurde 
während ihrer zweiren Haftzeir geschlagen, und sie weiß bis 
heure nicht, warum sie 4 112 Jahre inhajlien gewesen ist, wäh
rend in ähnlichen Fällen die Frauen herei!s nach 2 Jahren ent
lassen worden sind. Sie leidet noch heute unter Depressionen 
und Angstzuständen, Ste wünschr sich .1ehnlichst Kinder, 
obwohl ihr llfann und sie organisch gesund _~ind, wird sie nicht 
~chwanger. Frau 7: kann sich nicht damit abfinden, daß ih1 
innvischen ]?jähriger Sohn, der dank der .):.rziehungsmaßnah
men" an seiner Murter 5112 Jahre 1m Heim Iehen mußte, den 
Kontakt ::u ihr ablr'hnt. 

VIII. Reak1ionen der Adoptivkinder und der Adopth-eltern 

Dte Clearing-Stelle strebt an. unfruchtbare gerichtliche Aus
einandersetzungen über die Aufhebung von Adoptionen in der 
früheren DDR zu vermeiden. es sei denn. daß neben den Müttern 
auch die Kinder eine Auflösung anstreben. In allen Fällen. in 
denen die Mütter zu Beratungsgesprächen kamen, erkannten sie 
bald, daß ein Gerichtsverfahren nur zu ihren La ... ten gehen würde. 
Die seit Jahren gewachsenen Bindungen zwischen den Adoptivel
tern und - kindem sind nicht mehr zu zerreißen, Aus Furcht vor 
einer Trennung rücken Adoptiveltern und -kinder enger zusam
men. Gegen die bestehende oder neugewonnene Eintracht ist die 
leibliche Mutter machtlos. Sie ist für immer der Möglichkeit 
beraubt. das Kind, das sich nun bedroht fühlt, wiederzusehen. In 
einem Gerichtsverfahren ware sie erneut die Verliererin. Auch, 
wenn die gerichtliche Auscinanderset.wng unterbleibt, hängt e:. 
weitgehend von den Adoptiveltern ab, ob der Mutter ein kleiner 
Plat7 im Leben des Kindes eingeräumt wird. \'orurteile, Unver
ständnis, Angst und Abwehr bestimmen die Reaktionen der 
Adoptiveltern und -kinder. Meist gelingt es gerade nur, daß die 
Tür zu einer Begegnung mit der Mutter nicht endgültig zuge
schlagen wird. Selten kommt es wenigstens zu Gin er Aussprache. 
Die hohen Erwartungen der Mütter an den neuen ungewohnten 
R.::chtsstaat wurden noch zusätzlich geschürt durch die öffent
liche Diskussion über Zwangsadoptionen und die durch den Eini
gungsvertrag eröfTnete Authebungsmöglichkeit. Die Mütter rea· 
gieren mit bitterer Enttäuschung, wenn sie bemerken. daß die 
Kinder ihnen fremd geworden sind und ihnen und ihrem Lebens
schicksal ablehnend oder gleichgültig gegenüberstehen. Wenn 
die Mütter erfahren, daß ihre Kinder o;elbst zu einer einmaligen 
Begegnung nicht bereit sind_ und erkennen, d:1ß die Adaptive!· 
tern für ihr Lebensschicksal nicht das geringste Interesse aufbrin
gen, bleibt schließlich nur Resignation und Ver;_weiflung. In eini· 
gen wenigen Fällen ist es j~doch gelungen, Adoptiveltern und 
Adoptivkinder zu einem Gesprä..::h zusammenzuführen, Es dürfte 
Monate oder Jahre dauern, bis die Beteiligten lU einem unkom
plizierten Umgang miteinander gefunden haben. 

IX. Zusammenarbeit mit den Jugendämtern im Ostteil Berlins und 
in Ostdeutschland 

Die Zusammenarbeit der Clearing-Stelle mit den Jugendäm
tern im Ostteil der Stadt und in Brandenburg war gut. Angefor
derte Akten wurden- soweit vorhanden- über-;andt. Fallbespre
chungen konnten schnell organisiert werden, In den Fällen, in 
denen Akten nicht mehr beschafft werden konnten, waren die 
Gründe einleuchtend. Schwierigkeiten, die sich in der Zusam
menarbeit mit anderen neucn Bundesländern ergaben, konnten 
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beseitigt v.erd~n. wenn das zuständige Landesjugendamt oder 
-mini<>Lerium eingeschaltet worden war. Wesentlich schwieriger 
gestaltete ~ich die Diskussion um Akteninha!te. Fragen wurden 
als versteckte Kritik empfunden; die Befragten begaben sich 
sofort in eine Vertcidigungsposition. Sie äußerten Angst und 
Abwehr und das Bedürfnis, die Diskussion zu einem raschen 
Ende zu bringen. 

Für eine Sozialarbeiterin aus dem Westteil unseres Landes ist 
es schwer, nur anband von Akten und Interviews die Entschei
dungsabläufe. die hierarchischen Strukturen und die Verflechtun
gen der Jugendhilfe mit anderen staatlichen Organen sowie die 
ideologischen Hintergründe zu durchschauen. Die Mitarbeiter 
der Jugendhilfe im Osten wie im Westen sind geprägt durch eige
ne Entwicklungen und gesellschaftliche Einstellungen. Wer 
erschrickt heute nicht, wenn er Betreuungsakten aus den 60er 
Jahren liest? Allerdings hatte der Westen nach Ende des 2. Welt
krieges während einer langen Zeitspanne die Chance, Verände
rungen selbst zu vollziehen_ 

Die Clearing-Stelle wäre froh, wenn die Mitarbeiter und Mitar
beiterinnen der Jugendämter in den neuen Bundesländern sich 
mit der in diesem, aber auch in anderen Berichten geäußerten 
Kritik (s. Darstellung über die Heimerziehung in der frUheren 
DDR) auseinandersetzten und gegebenenfalls die po'iitiven Ele
mente ihrer früheren Arbeit darstellten und verteidigten 

Einige Eindrücke, die sich aus der Aufarbeitung der Z\.vHngs
adoptionen ergeben haben, werden nachfolgend dargestellt: 

L Als Teil des Staatsapparates wurden die Jugendbehörden 
von ihren Kliententrotz des Anspruches, helfen und unter
stützen zu wollen, vorwiegend als kontrollierend und stra
fend empfunden. 

2. Da die Jugendhilfebehörden der DDR organisatorisch dem 
Ministerium fllr Volksbildung zugeordnet waren, gewannen 
sie kaum eigenes Profil und wurden oft genug als der verlän
gerte Arm der Schulen empfunden, wenn es darum ging. 
unliebsame oder disziplinschwierige Schüler aus der Klasse 
zu entfernen und in Heimen unterzubringen. Dem Willen 
eines Schulrats oder eines Schulleiters konnte sich die 
Jugendhilfe im allgemeinen nicht entziehen. 

3. Die Referate Jugendhilfe trugen zur Verschleierung von 
sozialen Spannungen bei, weil sie keinen vernehmlichen Bei
trag zur öffentlichen Diskussion über Probleme von Alkoho
likern, Kriminellen, verwahrlosten oder geschädigten Kin
dern oder über Rassendiskriminierungen leisteten. 

4_ Die R~ferate Jugendhilfe schienen die Überforderung von 
jungen alleinstehenden, berufstätigen Müttern nicht zu 
bemerken. Sie konnten sich wohl nur selten für sie einsetzen 
und Änderungen ihrer persönlichen Situation erreichen. 

5. Eltern. die ihre Kinder zur Adoption freigaben, wurden zwar 
wegen ihrer Entscheidung zugunsten des Kindes belobigt, 
jedoch selten geachtet. Kinder wurden vor "asozialen" Eltern 
geschützt und gerettet. Eine Auseinandersetzung über die 
Motive des Scheiteros der Eltern und darüber. wie sie die 
Trennung vorn Kind verarbeiten würden, fand aber nicht 
statt. 

6. Die Referate Jugendhilfe nahmen es hin, daß kleine Kinder 
von ihren Müttern getrennt wurden, obwohl ihnen die psy
chischen Folgen durchaus klar sein mußten. Sie haben in 
Einzelfa.llen an der Inhaftierung der Mütter aktiv mitgewirkt. 
anstatt die Partei der Kinder zu ergreifen. 

7_ Entzüge des Erziehungsrechtes hatten neben dem ursprüng
lichen Schutzzweck für die Kinder auch strafenden Charak
ter gegenüber den Müttern_ Dementsprechend war der 
Umgang mit den Frauen. Sie waren es anscheinend nicht 
mehr wert, Auskünfte über das Kind zu bekommen, auch 
Jahre danach nicht. 

Die Lektüre einiger Akten mildertejedoch die hier geschilder
ten Eindrücke. So fanden sich auch Hinweise auf einen geduldi
gen und nachsichtigen Umgang mit den Klienten, konkrete Hil
fen wie eine Unterstützung bei Sanierungen von Wohnungen und 
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Auflagen an Wohnungsgcsellschaften. Dennoch üherv.og der 
Eindruck. daß die DDR mit ihren Gestrauchelten. Zu-kurz
gekommenen. mit ihren sozialen Außenseitern nicht ehen 
freundlich und geduldig umgegangen ist. Aus den hei der Aufar
beitung der Zwangsadoptionen eingesehenen Akten wehte den 
Lesern überwi,'gend ein eisiger Wind entgegen. 

X. Zusammcnfao;sung 

1. Die Clearing-SteHe hat sieben Fälle von politischer Zwangs-
adoption kennengelernt 

In ft.inf Fällen hahcn die Eltern wieder Kontakt zu ihren 
Kindern gefunden. in zv.ei Fällen sind die Bemühungen 
noch nicht abgeschlo<;sen. 
In einem Fall hat die betroffene Mutter Strafanzeige 
gegen die Ministerin ftir Volksbildung. Frau Honecker, 
und Mitarbeiter des Referates Jugendhilfe erstattet. 
ln drei Fällen laufen Ermittlungsverfahren wegen des 
Verdachts der Beihilfe zur Rechtsbeugung gegen Mitar
beiter der Jugendhilfe. 
fn einem Fall wurde ein an einer Zwangsadoption betei
ligter r..1itarbeiter entlassen, in einem zweiten Fall - er 
spielte nicht in Berlin - laufen noch Ermittiungen. In 
,1llen anderen Fällen sind die damab Verantwortlichen 
der Referate Jugendhilfe im Ruhe<;tand. 
Es ist hisher nichts darüber bekannt, ob Frau Honecker 
persönlich die Anordnung gab, den Müttern bei Flucht
versuchen die Kinder w~gzunehmen und . .linientreuen" 
Staatsbürgern zur Adoption zu geben. Dennoch entsteht 
in vier Fällen der Eindruck, die Referatsleiter der Jugend
hilfe h:.itten die Vorgehensweise auf .,höherer Ebene" 
abgestimmt. 
Die Fäl!e der politischen Zwangsadoptionen endeten, als 
der .,Spiegel" im Dezember 1975 darüber berichtete und 
die öffentliche Empörung die DDR zwang, diese Praxis 
einzustellen. Der geschilderte Fall aus dem Jahre 1988 
dürfte ~her ein "Ausrutscher" sein. 

2. Die Clearing-Stelle berät in 21 Fällen Mütter. in einem Fall 
einen Vater, denen auf der Grundlage des§ 5 I FGB oder des 
~ 70 FGB die Kinder weggenommen wurden und wo eine 
unangeme-.,·sene staatliche i.Jberreaktion auf elterliches Ver
sagen festJ:ustellen ist. Auch in diesen Eillen haben zwei 
Mütter Anzeige wegen des Verdachts der Beihilfe zur 
Rechtsbeugung erstattet. Die Clearing-Stelle rechnet damit, 
daß sie die-.;e Fälle noch Monate, wenn nicht Jahre beschäfti
gen werden; ein großer Teil der Fälle dieser Ciruppe ist ver
mutlich nicht bekannt. 

3. In ca. 20 bis 25 Fällen hat die Clearing-SteHe den Eltern 
erklärt, daß auch nach bundesdeutschem Recht die Weg
nahme de:-. Kindes wegen gravierender Versorgungsmängel 
und anhaliender Mißachtung von Kindesinteressen berech
tigt gewesen wäre. Einige Mütter äußerten dennoch, daß sie 
eine gerichtliche L'berprüfung anstreben. 

4. Die Clearmg-Stelle hält e~ fllr problematisch. allein auf 
Grund von Interviews mit Müttern zu einem Urteil zu kom
men. So "'urden in den Medien vorschnell Lebensgeschich
ten von Müttern präsentiert und Beschuldigungen erhoben 
sowie auch sehr hohe Fallnhlen genannt, die später nicht 
bewiesen werden konnten. Auf der anderen Seite reicht es 
nicht, nur Akten auszuwerten. um dann den Schluß zu zie
hen. das Thema "Zwangsadoption" sei voreilig in der Öffent
lichkeit aufgebauscht worden. Der historischen Wahrheit 
sowie den betro!Tenen Frauen und Kindern wird man mit 
einem solchen Verfahren nicht gerecht. 

5. Die Erfahrungen der Berliner Clearing-Stelle decken sich mit 
den Aussagen anderer Landesjugendämter. Es sind nur 
wenige Fälle echter polilischer Zwangsadoptionen bekannt 
geworden. Die ganz überwiegende Zahl der Fälle betrifft 
alleinstehende junge Mütter, die der Doppelbelastung von 
Kindererz1ehung und Arbeitspflicht nicht gewachsen waren. 
Daraus entwickelte sich ein Teufelskreis, dem die jungen 
Frauen nicht mehr entrinnen konnten. Dies führte schließ
lich zum Verlust der Kinder. 

.-.··.-.·.•.· 
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